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Anlage Nr. 5

BsbauunssVorschriften

Zum Bebauungsplan für das Baugablet "Bohllach" der Gemeinde

Grafenhausen, Landkreis Hochschwarzwald.

A. Rochtsaruadlaaen

1) §§ 1, 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes von 23- Juni i960

(BGBl. I. 8 34l)(BBauG)

8) ff 1 bis 23 der Verordnung über die bauliehe Nutzung der

Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 1962

(BGBl. S 429) (BauNVO).

3) ff 1 bis 23 der VO über die Ausarbeitung der BaaleittfWae

sowie über die Darstellung des Planiaaaltes (Planzeichen

verordnung) von 19. Januar 1963 (BGBl. X. 8. 21).

4) f 1 der 2. Verordnung dar Landesregierung zur Durchführung

des BBauG von 27* Juni 1961 (Ges.Bl. ä lo8).

5) ff 3 Abs. 1« 7t 9t 18 und 111 Abs. 1, 2 der Landesbauordnung

für Baden-Württemberg voa 6.4.1984 faee.Bl. 8. 151) (L80).

B. Pestsetsungon

I. Art der bauliehen Nutzung

• 1

Baugobloto

Bar räumliche Geltuagsbereieh des Bebauungsplanes ist ia "Allge

raeines Wohngebiet• (VA) geaäß f % der BaunutzungsVerordnung und

ia "Gewerbegebiet" (GS) geaBfl f 8 der BaunutzungsVerordnung auf

geteilt.

f a

Soweit ia f 4 und 8 der BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind, sind

diese Bestandteil des Bebauungsplanes.
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• 3 /&
iam»

••'• Verwaltung
Neben- und Versorgungsanlagen y■.♦'

1) Nebenanlagen ia Sinne des f 14 Abs. 1 der BauNVO sind unter

den dort genannten Voraussetzungen zulässig, jedoch nicht ia

der Bauverbotszone entlang dar Landes- und Kreisstraßen.

8) Versorgungsanlagen ia Siane des 3 14 Abs. 2 der BauNVO können

A.) Allgemeines Holmgablet (VA)

II. Haß dar bauliehen Hutzun*

8 4

Die Festsetzung dar Grundflächenaahl und der Zahl der Vellgesehesse

erfolgt durch Eintragung ia Bebauungsplan. Die ia Bebauungsplan

eingetragene Geschoßzahl gilt ia Sinne des f 8 Aas. 4 dar LBO vaa

Baden-Württemberg.

8 9

Bauweise

1) Als Bauwaise wird die äffaas Bauweise festgesetzt.

2) Für die Stellung und die Firetrichtung der Gebäude, sowie für

die Dachfora sind die Eintragungen ia Bebauuagsplaa maßgebend.

8 6

Überbaubare Grundstücksflächen

Die Festsetauag vaa StraSenbegrenzungslienien und Baugrenzen er*

folgt durch Eintragung ia Bebauungsplan.

8 7

Grenz- und Gebäudeabstand

Der seitliche Grenz- aad Fensterabstand dar Gebäude vaa daa Nach-
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bargrenzen richtet sich aaoh der LBO vaa Baden-Württemberg.

SaupolizeH'ch qenehmigf

8 8
..ijomf

'•V,rW°'tUna

1) Die Gebäudelängsseite seil ia dar Regel aiadesteas 9,oo m bei
eingeschossigen und le,oo a bei zweigeschossigen Gebäuden be-

(Schnittpunkt Außenkante Mauerwerk mit Unterkante Sparren)
8) Dia Traufhöhe \ der Gebäude darf gaaesaaa ia dar Baulinie aad ia

Mittel des Gebäudes höchstens 5,5« a betragen, gemessen vom natürl,
vorhandenen Gelände,

39 An- un*i Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, weaa ale
ia einem aageaeessaea uröuenverhältnis saa Hauptgebäude etehen
uad sich architektonisch anfügen.

4) Die Daetmelguag 1**>tr%gt 2& - 32®.
5) Bin Kniestock bis o,Jo n Höhe wird zugelassen.

6) Die Gebäude attssea eiaen Ortgang (Dachvorspruag) vaa mindestens
o,8o a erhalten.

7) Als Daehdaokaag sollen rotbraune, «mgobierte Dachziegel verwen
det werden.

8 9

%ffta**

Garagen sxnd ia die Dachfläche dea Hauptgebäudes einzubeziehen
oder als Anbau alt Flachdach ohne Terassennutzaag aa erstellen.

Bei dea Garagen alt Fl&ef»4aeh un^ Tex^tsseraiutsuag ist ein Grenz
abstand vaa 3 • einzuhalten (97 Abs. 8 BBauG).

8 la

kinxriedizunsen

1) Als Einfriedigungen dr Gruadstfloke an Bffentliehen Straßen und
Plätzen sind ausschließlich gestattet a
Sockel bie e,3o n Höhe alt HeckenhlnterpflftRzuag.

8) Die Ceoamthöhe der Einfriedigungen soll das Maß vaa 1,2a a
nicht überschreiten. Einmündungen vaa Ortsstraßen ia klassifi
zierte Straßea aussen van jeder sichtbehinderten Bebauung,
Bepflanzung, Einfriedigung und Nutzung freigehalten werden.
Eine Sichtbehinderung liegt nicht vr, weaa TbjsMwmiing, Anpflan-
sung, Einfriedigung und dergl. nicht mehr als e,3o m über die
Straßenhöhe hinausragen.

8 11

Grundstttckazeataltuns und Vorzarten

1) Aafttlluagea uad Abtragungen auf dam Grundstück siad so durchzu
führen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse
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möglich wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse
der Nachbargrundstücke siad dabei au berücksichtigen.

8) Vergärten aollen nach Erstellung dar Gebäude als Ziergärten
ader Raeeafläehea angelegt und unterhalten werdea. Bai Anpflan
zungen vaa Bäaaea uad Sträuchern eolien bodenständige Gehölze
verwendet werden.

3) Vorplätze müssen planiert uad befestigt werden.
BaupoiizeÜ^h qenehmigf

8 18 w'

JWvfftt*#£uTlffia'

Die Grundstücke sind ia Mischsystem nach Maßgabe der von dar Gemeinde
Grafenhausen erlassenen Vorschriften Über die Ortskanalisation aa

die kläz*anli*5K »äzu&clxllaßott.

8. Gewerbegebiet (GS)

8 13

Zulässiges, Maß der baulichen Nutzung

1) Dia Festsetzung der Grundfläeheiazahl und der Zahl der Vollgeechosse
erfolgt durch Eintragung ia Bebauungsplan.

8) Die Geschoßzahl wird auf max. 3 festgesetzt. aaaaaaaaa^pBKaaaaaMI
*u*rn»pjpjv|tf ir.Maa*».-%»*%gagas ™«yyaaaaa^aaaa» GrenzabstanJb nach L30 Baden«.
VirttenberiR.

3) Gemäß i ö Abs. 3 dar BaunutzungsVerordnung können Wohnungen sus-
nahaswelse zugelassen werden, wenn es sich ua Wohauagen handelt,
die für Aufsichts- and Bereltschaftspereonen sowie BetriebsIn
haber und Betriebeleiter vorgesehen siad.

4) Dls Wohnungen können ia gesondertea Gebäuden untergebracht werden.
Dia Zahl ist auf 1 Wohnung beschränkt.

8 14

ifberbaubaro Grrutdg tflckp f .1 «che

Die Festsetzung von Straßenbegrenauagslinien und Baugreaaea erfolgt
durch Eintragung ia Bebauungsplan.

8 15

urenz- und Qebduäeabatand

Dmr seitliehe Grwm- und Fensterabstaad dar Gebäude von don Nachbar-
greaaea richtet sieh aaeh der LBO von Boden-Württemberg.

8 18

(Schnittpunkt Außenkante Mauerwerk mit Unt-rkante Sparren")
1) Fttr die Traufhöhe iVgemessen von der fertigen Straßenhöhe und ia

Mittel des Gebäudes sind 8,oo a zulässig.
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V
2) Die Dachneigung kann o - 25 betragen.

3) Als Dachdeckung sollen rotbraune, engobierte Dachziegel
oder schwarzer Schiefer verwendet werden.

h) Werkgebäude sind innerhalb der Baugrenze zu errichten.
Bei Garagen können Ausnahmen zugelassen werden, wenn die
Ausfahrten nicht auf die Straße, sondern auf das eigene
Grundstück führen.

§ 17

Einfriedigungen

1) Als Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen
und Plätzen sind ausschließlich gestattet:
Sockel bis o,3o m Höhe mit Heckenhinterpflanzung.

2) Die Gesatathühe der Einfriedigungen soll das Maß von l,2o m nicht
überschreiten, Einmündungen von ürtsstraßen in klassifizierte
Straßen müssen von jeder sichtbehinderten Bebauung, ßepflanzung,
Einfriedigung und Nutzung freigehalten werden, Eine Sichtbe
hinderung liegt nicht vor, wenn Umzäumung, Anpflanzung, Ein
friedigung und dergl. nicht mehr als o,3o m über die Straßen
höhe hinausragen.

§ 18

Grundstücksgestaltung und Vcggärten

1) Anfülluugen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzu
führen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhaltnisse mög
lich wenig beeinträchtigt werden. L»ie Geländeverhaltnisse der
Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.

2) Vorgärten sollen nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten oder
Rasenflächen angelegt und unterhalten werden. Bei Anpflanzungen
von Bäumen und Sträuchern sollen bodenständige Gehölze verwendet
werden.

3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.

§ 19

Entwässerung

Die Grundstücke sind im Mischsystem nach Maßgabe der von der
Geaeinde Grafenhausen erlassenen Vorschriften über die Ortskana
lisation an die Kläranlage anzuschließen.


